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Änderungen der 
stationären Versorgung 
Überlegungen aus Sicht der DGUV 

Weiterentwicklung des BG-Heilverfahrens

Die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung stehen in den vergangenen Jah-
ren unter einem gewachsenen Legitima-
tions- und Argumentationsdruck, der sich 
zunehmend auch auf ihre Leistungen zur 
Heilbehandlung und Rehabilitation er-
streckt. In Zeiten knapper Mittel und stei-
gender Kosten im Gesundheitswesen ins-
gesamt sieht sich die gesetzliche Unfallver-
sicherung zunehmend der Aufgabe gegen-
über, das Erfordernis eigenständiger Heil-
verfahren mit z. T. eigenen Vergütungs- 
systemen und nicht zuletzt die Notwen-
digkeit eigener BG-Unfallkliniken beson-
ders zu begründen. Damit einhergehend 
sind die Anforderungen an den Nach-
weis von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
auch für die medizinischen und rehabili-
tativen Leistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung deutlich gestiegen. Da-
rüber hinaus hat sich in den vergangenen 
Jahren – insbesondere seit Einführung des 
DRG(„diagnosis related groups“)-Vergü-
tungssystems – ein tief greifender Wandel 
in der Kliniklandschaft vollzogen.

Vor dem Hintergrund dieser verän-
derten Rahmenbedingungen und neuen 
Herausforderungen hat die DGUV (Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung) ei-
ne Überprüfung ihrer stationären und 
ambulanten Heilverfahren eingeleitet. Als 
Zielvorgabe wurde formuliert, die qua-
litäts- und bedarfsorientierten Struktu-
ren weiter zu stärken, ohne dabei die in 
der Vergangenheit bewährten Prinzipien, 
wie die Auswahl besonders qualifizierter 
Leistungserbringer oder die Steuerung 
des Heilverfahrens durch die beteiligten 
Durchgangsärzte, aufzugeben.

Mit diesem Ziel wurde im Jahr 2008 
ein Entwurf von Eckpunkten zur Neuaus-
richtung der Heilverfahren in der gesetz-
lichen Unfallversicherung erarbeitet und 
von den Organen der DGUV als Entwurf 
verabschiedet. Im ersten Halbjahr des 
Jahres 2009 sollen die Vorschläge in den 
Selbstverwaltungen der Unfallversiche-
rungsträger, aber auch mit den Verbän-
den auf der Leistungserbringerseite sowie 
mit den maßgeblichen Fachgesellschaften 
umfassend erörtert werden. Die endgül-
tige Verabschiedung des Eckpunktepa-
piers durch die DGUV ist für die Jahres-
mitte 2009 vorgesehen. Die Erarbeitung 
von entsprechenden Konzepten und die 
Umsetzung der einzelnen Eckpunkte sol-
len in einem gestuften Verfahren ab dem 
Jahr 2010 erfolgen.

Berücksichtigung von 
Bedarfsgesichtspunkten

Die Statistiken der gesetzlichen Unfall-
versicherung weisen für die vergangenen 
Jahre und Jahrzehnte deutlich rückläufige 
Gesamtunfallzahlen aus. Auch das Ri-
siko, einen Arbeitsunfall zu erleiden, ist 
in diesem Zeitraum deutlich gesunken. 
Dies kann einerseits als Beleg für die be-
achtlichen Erfolge der von den Arbeitge-
bern im Zusammenwirken mit den Un-
fallversicherungsträgern erbrachten An-
strengungen im Bereich der Prävention 
gewertet werden, zeigt andererseits aber 
auch den Wandel in der Arbeitswelt hin 
zu weniger gefahrgeneigten beruflichen 
Tätigkeiten.

Ungeachtet der gesunkenen Gesamt-
unfallzahl ist die Bedeutung besonders 
schwerer Fälle sowohl aus versorgungs-
politischer als auch aus ökonomischer 
Sicht zu unterstreichen. Die Unfallversi-
cherung wird gerade diese noch stärker in 
den Blick nehmen müssen.

Diese quantitativen und qualitativen 
Entwicklungen bei den Arbeits- und We-
geunfällen stellen die gesetzliche Unfall-
versicherung vor die Frage, ob sie bei der 
Organisation ihrer Heilverfahren künf-
tig Bedarfsgesichtspunkte stärker berück-
sichtigen soll. Die erfreulicherweise rück-
läufige Entwicklung bei den Unfällen ins-
gesamt legt es nahe, zu prüfen, ob man 
Krankenhäuser und Ärzte wie bisher in 
grundsätzlich unbegrenzter Zahl an den 
Heilverfahren der Unfallversicherung be-
teiligt oder zu einer am tatsächlichen Be-
darf in den einzelnen Regionen orien-
tierten Beteiligung übergeht. Ausgehend 
von der Annahme, dass die Qualität der 
Versorgung und die fachärztliche Routine 
durch eine Konzentration von Fällen bei 
einzelnen Leistungserbringern weiter ge-
steigert werden können, ist dabei durch-
aus auch über die erneute Einführung 
des Instrumentes der Mindestfallmengen 
nachzudenken.

Vor dem Hintergrund der beschrie-
benen besonderen Bedeutung schwer-
wiegender Verletzungsarten und Versi-
cherungsfälle ist der Bedarf aber auch in 
qualitativer Hinsicht in die Überlegungen 
zur Neuausrichtung der stationären Heil-
verfahren einzubeziehen. Letztlich geht 
es darum, bedarfsgerechte Heilverfah-
renstrukturen zu schaffen, die eine noch 
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zielgenauere Steuerung der Fälle nach Art 
und Schwere hin zu den geeigneten Kli-
niken ermöglichen.

Verletzungsartenverfahren heute

Die stationären Heilverfahren sind in der 
gesetzlichen Unfallversicherung heute 
im Grundsatz 2-stufig gegliedert. Neben 
Krankenhäusern der Basisversorgung, an 
denen durchaus auch ein Durchgangsarzt 
für die gesetzliche Unfallversicherung tä-
tig sein kann, sind derzeit etwa 600 Kran-
kenhäuser zum Verletzungsartenverfah-
ren (VAV) zugelassen. Das VAV unter-
scheidet grundsätzlich nicht weiter zwi-
schen Schwerpunktkliniken und Häusern 
der unfallchirurgischen Maximalversor-
gung oder weiteren besonderen Trauma-
zentren. Bei Erfüllung der von der gesetz-
lichen Unfallversicherung formulierten 
hohen Anforderungen an die Qualifika-
tion und Ausstattung werden die Kran-
kenhäuser grundsätzlich zum VAV zu-
gelassen. Liegt eine der 10 Katalogver-
letzungen des Verletzungsartenverzeich-
nisses vor, besteht eine Vorstellungspflicht 
in die VAV-Klinik. Eine weitere Differen-
zierung im Hinblick auf die durchaus 
gegebenen Unterschiede innerhalb des 
VAV-Kataloges, insbesondere im Hinblick 
auf die Auswirkungen für die Versicher-
ten, berufliche Wiedereingliederung oder 
Folgekosten, gibt es bislang nicht.

Traumanetzwerke

DGU-Traumanetzwerke als 
„Blaupause“ für die Heilverfahren

Mit dem Weißbuch der Deutschen Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie (DGU) [1] 
aus dem Jahr 2006 wurde die Versorgung 
Schwerstunfallverletzter in Deutschland 
auf eine strukturell neue Grundlage ge-
stellt. Das Weißbuch sieht die Bildung von 
regionalen Traumanetzwerken unter Be-
teiligung von Kliniken unterschiedlicher 
Versorgungsstufen vor. Neben den Kran-
kenhäusern der unfallchirurgischen Ba-
sisversorgung beschreibt das Weißbuch 
regionale und überregionale Traumazent-
ren und formuliert Anforderungen an die 
Qualifikation und Ausstattung der jewei-
ligen Versorgungsstufe. Zugleich werden 
Zuweisungs- und Verlegungskriterien so-

wie Kommunikationswege im Netzwerk 
beschrieben.

Die fortschreitende Implementierung 
3-stufiger Traumanetzwerke mit einer 
klar beschriebenen Zuweisung nach Ver-
letzungsart und -schwere sollte für die ge-
setzliche Unfallversicherung Anlass sein, 
zu prüfen, ob die stationären Heilverfah-
ren nicht ebenfalls stärker nach Schwere-
grad und Folgewirkungen der Verlet-
zungsfälle differenziert werden sollten. 
Wenngleich das Weißbuch und die Ini-
tiative Traumanetzwerk der DGU auf die 
Versorgung Schwerst-Mehrfachverletz-
ter mit lebensbedrohlichen Verletzungs-
folgen zugeschnitten sind und damit nur 
einen Teil der in der gesetzlichen Unfall-
versicherung besonders bedeutsamen Fäl-
le abdecken, kann die Struktur des Weiß-
buchs mit der vorgesehenen zielgerichte-
ten Fallsteuerung durchaus als „Blaupau-
se“ für ein zukünftiges SGB VII-Heilver-
fahren dienen.

Im Zusammenspiel  zwischen 
TraumanetzwerkD und Heilverfahren soll-
ten deshalb zunächst die Anforderungen 
und Verfahren des heutigen VAV mit 
den im Weißbuch beschriebenen Anfor-
derungen abgeglichen werden. Des Wei-
teren ist das Beteiligungsverfahren durch 
die Landesverbände der DGUV mit dem 
Zertifizierungsverfahren im Traumanetz-
werkD abzustimmen, auch um doppelten 
Aufwand für alle Beteiligten zu vermei-
den. Ebenso wird zu untersuchen sein, 
ob und wie die qualitätssichernden Ele-
mente, die das TraumanetzwerkD unstrei-
tig beinhaltet, für die Versorgung der Ver-
sicherten der gesetzlichen Unfallversiche-
rung genutzt werden können. Zu nennen 
sind hier insbesondere die regelmäßige 
Rezertifizierung sowohl der Netzwerke 
als auch der einzelnen Kliniken sowie die 
Daten des Traumaregisters, an dem sich 
jede Klinik des TraumanetzwerkD zu be-
teiligen hat.

Differenzierung in 
einem zukünftigen 
„SGB VII-Traumanetzwerk“

Da das Weißbuch der DGU [1] unmit-
telbar nur einen Teil der besonders rele-
vanten Unfälle im Versorgungsgesche-
hen der gesetzlichen Unfallversicherung 
betrifft, sollten bei der Prüfung, wie die 

Heilverfahren stärker differenziert wer-
den können, die weiteren Fälle von hoher 
sozialpolitischer und ökonomischer Re-
levanz herausgestellt werden. Diese soll-
ten zu einem geeigneten Zeitpunkt einer 
besonderen Versorgungsstufe zugeführt 
werden, in der insbesondere zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt rehabilitative 
Maßnahmen eingeleitet werden. Es sind 
also die Verletzungsfälle zu identifizieren, 
die über hohe Arbeitsunfähigkeitszeiten 
und Rentenzugänge besonders hohe Kos-
ten verursachen oder die besonders tief 
greifende Auswirkungen auf die Gesund-
heit, die Lebensqualität oder die Wieder-
eingliederung der Versicherten mit sich 
bringen. Diese Fälle sollten in besonders 
geeigneten Trauma- und Rehabilitations-
zentren vorgestellt werden, die insbeson-
dere die unfallversicherungsrechtlichen 
Grundsätze des „alles aus einer Hand“ 
und mit „allen geeigneten Mitteln“ um-
setzen können. Zu berücksichtigen sind 
also auch die Fälle, die im DRG-System 
für eine von Beginn an rehabilitativ ausge-
richtete Heilbehandlung im Sinne der ge-
setzlichen Unfallversicherung nur unzu-
reichend abgebildet sind.

In einem zweiten Schritt ist dann zu 
diskutieren, welche Qualitätskriterien 
zur Abstufung der verschiedenen, in An-
spruch genommenen Leistungsanbie-
ter formuliert werden sollen. Dies schafft 
die Möglichkeit, die Unterschiede zwi-
schen einer Heilbehandlung „mit allen 
geeigneten Mitteln“ im Sinne der gesetz-
lichen Unfallversicherung und dem Maß 
des Notwendigen, das in der gesetzlichen 
Krankenversicherung den Maßstab bil-
det, trennscharf zu beschreiben. Dabei 
werden die derzeit überarbeiteten, so ge-
nannten „Denkschriften“ zur Behandlung 
von schwersten Verletzungsfällen ebenso 
bedeutsam sein wie die weiteren Arbeiten 
an Rehabilitationspfaden und Heilverfah-
rensstandards.

So weit sich die gesetzliche Unfallver-
sicherung für eine stärkeren Differenzie-
rung der Heilverfahren nach Bedarf- und 
Qualitätsaspekten entscheidet, ist auch 
prüfen, welche Verlegungskriterien zwi-
schen den verschiedenen Versorgungs-
stufen vereinbart werden und wie man 
aufwandsgerechte Vergütungsregeln für 
die jeweilige Versorgungsstufe – soweit 
im geltenden DRG-System möglich – 
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schafft. Letztlich wird dann auch darüber 
zu diskutieren sein, welche Möglichkeiten 
zur Durchsetzung neuer Strukturen beste-
hen. Hier liegt es nahe, über einen Rah-
menvertrag Sanktionsmöglichkeiten, 
d. h. konkrete vergütungsrelevante Aus-
wirkungen bei Nichtbeachtung der neuen 
Strukturen, zu vereinbaren, falls ein Fall 
nicht der für die Behandlung und Reha-
bilitation vorgesehenen Versorgungsstu-
fe zugeführt wird.

Standort der BG-Kliniken 
in den Heilverfahren

Ein wesentlicher Punkt in den Überle-
gungen zur Neuausrichtung der Heilver-
fahren betrifft die zukünftige Organisati-
on der eigenen BG-Unfallkliniken. Klar 
ist, dass diese auch in einem neu zuge-
schnittenen Heilverfahren die „Schrittma-
cher“ und die Kompetenzzentren für die 
nach den Grundsätzen der gesetzlichen 
Unfallversicherung durchzuführenden 
Heilverfahren bleiben müssen. Sie müs-
sen weiterhin mit bedarfsgerechten, hoch-
wertigen Leistungsangeboten den beson-
deren Ansprüchen der Unfallversiche-
rungsträger Rechnung tragen und damit 
die Definitionsmacht für eine mit allen 
geeigneten Mitteln zu erbringende Heil-
behandlung und Rehabilitation behalten. 
Dies setzt eine stärkere Abstimmung der 
Leistungsangebote voraus. Weiterhin er-
forderlich sind ein wirksames und ein-
heitliches Qualitätsmanagement in den 
Häusern sowie effiziente Strukturen und 
Abläufe, um auch den Grundsätzen von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bes-
ser gerecht werden zu können.

Hierfür sind organisatorische Ände-
rungen notwendig, die dazu führen müs-
sen, die heutige Vereinigung der BG-Kli-
niken zu einem „echten“ Verbund wei-
terzuentwickeln. Es kommt darauf an, 
die Stärken der bisherigen Struktur, ins-
besondere die institutionelle und perso-
nelle Verknüpfung zur gesetzlichen Un-
fallversicherung, zu bewahren, gleich-
zeitig aber die Ressourcen gemeinsamen 
Handelns besser als bisher zu nutzen. Es 
ist daher ein Gesamtkonzept zu entwi-
ckeln, das die BG-Kliniken auch besser 
als bisher für den Wettbewerb mit den 
am Markt agierenden großen Klinikket-
ten rüstet. In einem ersten Schritt wird 
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Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund veränderter Rahmen-
bedingungen und neuer Herausforderungen 
im Gesundheitswesen hat die DGUV (Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung) ei-
ne Überprüfung ihrer stationären und am-
bulanten Heilverfahren eingeleitet. Letztlich 
wird eine Stärkung der qualitäts- und bedarfs-
orientierten Strukturen angestrebt, ohne die 
in der Vergangenheit bewährten Prinzipien 
aufzugeben. Zur Erreichung dieses Ziels soll 
ein Eckpunktepapier verabschiedet und 
schrittweise umgesetzt werden. Auf in die-
sem Zusammenhang wesentliche Punkte wie 

die Stärkung bedarfsgerechter Heilverfahren-
strukturen, Anpassung des Verletzungsarten-
verfahrens, Möglichkeiten von Traumanetz-
werken und BG-Kliniken, Etablierung von 
Qualitätssicherungssystemen, Ausbau des 
Rehabilitationsmanagements, wird im vorlie-
genden Beitrag eingegangen.

Schlüsselwörter
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) · Eckpunktepapier · Versorgungs- 
bedarf · Qualitätssicherung · Rehabilitations-
management

Changes to inpatient care. Considerations from the perspective 
of the German Statutory Accident Insurance (DGUV)

Abstract
Against the background of the altered health 
care framework and its new challenges, the 
German Statutory Accident Insurance (DGUV) 
has initiated a review of its approach to in- 
and outpatient treatment. The ultimate goal 
of this review is a strengthening of quality- 
and demand-oriented structures, while main-
taining the principles proven in the past. To 
achieve this aim, a draft paper outlining the 
main points is to be approved and stepwise 
implemented. The most relevant points, such 
as establishing treatment structures tailored 
to meet health care needs, adapting the pro-
cess by which patients are treated according 

to type of injury, the possibilities for trauma 
networks as well as hospitals which fall under 
the auspices of the German Employers’ Liabil-
ity Insurance Association, establishing quali-
ty assurance systems and developing rehabil-
itation management are all discussed in the 
present article.

Keywords
German Statutory Accident Insurance 
(DGUV) · Draft outline paper · Health care 
needs · Quality assurance · Rehabilitation  
management
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festzulegen sein, welche Aufgaben sinn-
voller Weise zentral erledigt werden soll-
ten und welche in der Kompetenz der ein-
zelnen Klinik verbleiben. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt wird man dann auch über 
die geeignete Rechtsform des Verbundes 
wie der einzelnen Klinik zu entscheiden 
haben, wobei auch aufsichts- und steuer-
rechtliche Aspekte sowie das Primat der 
Selbstverwaltung zu beachten sind.

Einführung eines 
Qualitätssicherungssystems

Ein weiterer Punkt betrifft die Einfüh-
rung eines neuen Qualitätssicherungs-
systems auch für den stationären Be-
reich. Angestrebt wird eine Kontinuität 
der Qualitätskontrolle, die über die in der 
Regel derzeit einmalige Überprüfung von 
Strukturanforderungen in den Kliniken 
hinausgeht und auch Aspekte der Prozess- 
und Ergebnisqualität einbezieht. Um hier 
wirksame Instrumente zum Einsatz brin-
gen zu können, wird man konsequenter-
weise auch über eine erfolgsorientierte 
Beteiligung von Krankenhäusern sowie 
eine qualitätsorientiert befristete Zulas-
sung nachdenken müssen.

Die gesetzliche Unfallversicherung 
wird daher prüfen, welche Kriterien der 
Prozess- und Ergebnisqualität und welche 
Daten/Instrumente zur Messung verfüg-
bar sind oder verfügbar gemacht werden 
können. Wichtig ist auch, dass ein Qua-
litätssicherungssystem im beschriebenen 
Sinne keinen übermäßigen Aufwand für 
die Verwaltungen der Unfallversiche-
rungsträger und die Kliniken mit sich 
bringt. Nach Möglichkeit sollte deshalb 
auf vorhandene Daten zurückgegriffen 
werden. Schließlich wird es auch darum 
gehen, bei Einführung einer Befristung 
oder sonstigen Auflage das Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip zu beachten, um den z. T. 
doch erheblichen Investitionen der Kran-
kenhäuser Rechnung zu tragen.

Hinweise für die angestrebte Qualitäts-
sicherung sind von einem groß angelegten 
Forschungsvorhaben zur Ergebnisqualität 
in der gesetzlichen Unfallversicherung zu 
erwarten, das im Jahr 2008 auf den Weg 
gebracht wurde und die Ergebnisqualität 
bei 6 VAV-Verletzungen nachweisen und 
weitere Optimierungsmöglichkeiten auf-
zeigen will.

Weiterentwicklung des 
Rehabilitationsmanagements

Schließlich wird die Neuausrichtung der 
Heilverfahren im stationären Bereich 
auch mit den Überlegungen zur Weiter-
entwicklung des Rehabilitationsmanage-
ments in den Verwaltungen der Unfall-
versicherungsträger zu synchronisieren 
sein. Angesichts des gemeinsamen Ziels, 
besonderen Schwer- und Problemfällen 
eine intensive Steuerung und Betreuung 
zukommen zu lassen, sind die weiteren 
Schritte in Richtung eines abgestimmten 
und einheitlichen Rehabilitationsmanage-
ments in den Heilverfahren noch präziser 
abzubilden und umzusetzen. Ziel muss es 
sein, so viel Einheit wie nötig herzustellen 
und dabei – mit Blick auf die individuellen 
Unterschiede des Einzelfalls – so viel Viel-
falt wie möglich zuzulassen.
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